
Stellung, die sich in einer G leichgültigkeit zur Arbeit 
und Überheblichkeit gegenüber den M itgliedern der 
LPG äußert.

Der A ngeklagte verfügt über jahrzehntelange praktische 
E rfahrungen  in der T ierhaltung, so daß von ihm als 
S tallbrigadier eine qualitativ  gute A rbeit verlangt w er
den kann. Aus diesem Grunde kannte er auch die Ge
fährlichkeit der Seuchenverbreitung, da gerade in der 
LPG W alter U lbricht die T ierärz te  H err Dr. R. und 
Dr. St. tä tig  w aren. Deshalb muß das Gericht die faden
scheinigen Behauptungen des A ngeklagten, er habe die 
Ausw irkungen des abortus bang nicht gekannt, als Ver
schleierung der Tatsachen zurückweisen.
Der A ngeklagte w ar durch seine ehrenam tliche T ätigkeit 
in den verschiedensten Kommissionen im K reism aßstab 
tä tig , so daß gerade er als langerfahrener Viehzüchter 
die M öglichkeit hat, sich ständig  m it dem neuesten 
S tand der W issenschaft bekanntzum achen. Diese ver
antwortungsvollen Funktionen verpflichten gerade den 
Angeklagten, g röß te U m sicht und verantw ortungsvolles 
Handeln au f seinem T ätigkeitsgebiet an den Tag zu 
legen.
In  der H auptverhandlung konnte dem A ngeklagten eine 
Fahrlässigkeit bei der Pflege der Schweine und Zucht
sauen nicht nachgewiesen werden, da durch die sach
verständigen Zeugen der Nachweis über die Ursache 
der totgeborenen F erkel n icht erbracht werden konnte. 
Doch muß in diesem Zusam m enhang auf die A usfüh
rungen des Sachverständigen, Zeugen K reistierarzt 
Dr. R., hingewiesen werden, der auf Grund der schlechten 
Schw einestallverhältnisse die M aßnahm en des Ange
k lag ten  über den Bau eines unsachgem äßen Schweine
stalles rügte, zu dem auch keine Baugenehm igung erteilt 
wurde, der Angeklagte sich doch darüber hinwegsetzte, 
um  auf eigene F aust den Bau vorzunehmen.
Durch diese Handlungen tr a f  der A ngeklagte M aßnah
men nach eigenen Gesichtspunkten, die geeignet waren, 
fahrlässig  die V ersorgung der Bevölkerung dadurch zu 
gefährden, daß die zu r N otschlachtung gelangten Rinder 
im  W erte erheblich gem indert wurden und teilweise 
K älber to t geboren wurden. Des w eiteren  verkalbten 
sechs Kühe und der G esam tw ert des Schadens ist heute 
w ertm äßig  n icht m ehr zu errechnen. Entsprechend der 
Ü berzeugung des Gerichts w urde nach dem A n trag  des 
S taa tsanw alts  erkannt.
Die Kostenentscheidung ergib t sich aus § 353 StPO.

Die A nrechnung der U .-H aft erfolgt aus § 219 StPO, 

gez. Heinicke gez. Junge gez. Pollner
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Urteil des Kreisgerichts Röbel/Müritz
vom 11. Mai 1955 

— Ds 39/55 
K  n  36/55 Rö —

1. Der A ngeklagte F. w ird wegen vorsätzlicher und 
fahrlässiger V erletzung der W irtschaftsstrafver
ordnung § 1 Abs. 1 Ziff. 2 und 3 Abs. 2 zu vier Mo
naten  Gefängnis verurteilt.
Die seit dem 18.3.1955 erlittene U ntersuchungs
h aft w ird in vollem U m fange angerechnet.

2. Der A ngeklagte A. w ird wegen fahrlässiger Ver
letzung der W irtschaftsstrafverordnung nach § 1 
Abs. I  Ziff. 3 Abs. 2 zu zwei M onaten Gefängnis 
verurteilt.

3. Die Kosten des V erfahrens haben die A ngeklagten 
als Gesam tschuldner zu tragen.

A u s  d e n  G r ü n d e n :

D er A ngeklagte E. F . is t am  7. 6.1893 geboren, is t ver
heira tet. Von elf K indern ist noch ein neunjähriges Kind 
zu Hause. E r h a t sich schon im m er in  der Landw irt
schaft be tä tig t und zum Teil F lächen von 35 und 42 ha 
gepachtet gehabt. E r  h a t dann in der ÖLB gearbeitet, 
und seit G ründung der LPG in K. in dieser. N ach der 
V erhaftung des ÖLB-Leiters h a t er diesen bis zur Um 
w andlung in  die LPG geleitet und is t als V orsitzender 
gew ählt worden. O rganisiert is t er in der VdgB., Vor
strafen  h a t er keine.
Der A ngeklagte F . A. is t am 25. 2.1927 geboren. E r ist 
verhe ira te t und h a t vier Kinder. E r ist ebenfalls in  der 
ÖLB gewesen und je tz t als LPG-Bauer. D ort h a t er seit 
1.1.1955 den K uhstall und das Jungvieh zu betreuen 
gehabt. N ach seiner Schulentlassung h a tte  e r  zwei Jah re  
Landw irtschaft gelernt, aber n icht ausgelem t. O rgani
sie rt is t er im FDGB und in der VdgB. V orstrafen  ha t 
er keine.

Bei einer Ü berprüfung im F ebruar 1955 wurde festge
stellt, daß die LPG in K. im Jan u ar 1955 noch Getreide 
in M ieten lagern  ha tte  und dann ers t ausgedroschen hat. 
Durch diesen U m stand sind etw a 13 t  Getreide verdor
ben, so daß sie weder fü r  die menschliche noch fü r  die 
tierische E rnährung  verw endet w erden konnten. Das Ge
treide h a tte  der A ngeklagte F. auf verschiedene Speicher 
verte ilt und das trockene von dem nassen getrenn t ge
habt. Das nasse Getreide, ungefähr 35 t  h a t er selbst 
laufend um geschaufelt, da ihm  das Getreide an  einer 
T rocknungsanlage n icht abgenommen wurde. E r  zog 
keine w eiteren A rbeitskräfte  m it heran, so daß seine 
Pflege des Getreides ungenügend war.

W eiterhin wurde festgestellt, daß ein Heuwender und 
eine Dreschm aschine im unreparierten  Zustand im F reien 
stand. Je tz t stellte sich heraus, daß weder der Heuwender 
noch die Dreschm aschine reparie rt werden kann. W äh
rend der Heuwender als Schrott abgegeben wurde, w ird 
die Dreschm aschine einer M TS-W erkstatt zugewiesen, 
und zw ar zum  Ausschlachten.

Im  Laufe des Monats Ja n u a r und F eb ruar 1955 wurde 
der A ngeklagte E. F . darauf aufm erksam  gem acht, daß 
der E rnährungszustand von 23 S tärken  schlecht wäre. 
Eine Ü berprüfung durch den T ierarz t ergab, daß eine 
U nterernährung  der Jungtiere vorhanden w ar, welche 
aber in diesem W inter in vielen Städten, bedingt durch 
den R auhfutterm angel vorhanden w ar. Zu diesem U m 
stand kam  noch, daß der A ngeklagte A. die Versorgung 
der Tiere sehr oberflächlich vornahm, indem er nur diese 
A rbeiten ausführte, welche ihm  Geld einbrachten, wie 
bei verschiedenen Zeugenaussagen festgeste llt wurde. 
D er A ngeklagte A. w urde z. B. vom Zootechniker darauf 
aufm erksam  gem acht, daß er ausm isten m üßte, und es 
m ußte ihm  erst eine F ris t gesetzt werden, daß er diese 
A rbeiten erledigt. Durch diese schlechte Behandlung 
kam  es so weit, daß die S tärken  außer den Trocken
flechten, die sie bereits hatten, noch nasse Flechten dazu 
bekamen, fü r deren Heilung sich der A ngeklagte A. 
auch nicht besonders einsetzte.
Der A ngeklagte A. küm m erte sich auch nicht um den 
F u tterp lan  und überließ die V ersorgung des Jungvieh 
dem Selbstlauf. In  dieser Angelegenheit genügte der 
A ngeklagte F . nicht seiner Aufsichtspflicht.

Als der A ngeklagte F. den A uftrag  vom R a t des Kreises 
erhielt, Junghähne fü r DM 300,— zu verkaufen, lieferte 
er diese nicht an die dafür bestim m ten A ufkaufstellen 
ab, sondern lieferte 59 Stück an den Schw iegervater 
seines Sohnes in Malchow zum V erkauf an  die Bevölke
rung.
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